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 Veröffentlicht am 22.03.1967

Norm

ABGB §1325 E3

Rechtssatz

Auch künftig zu erwartende Schmerzen können bei der Bemessung des Schmerzengeldes berücksichtigt werden (so

schon GlUNF 5224, JBl 1956,153).

Entscheidungstexte
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Vgl; Beisatz: Hier: Künftige, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartende körperliche und seelische

Schmerzen müssen einbezogen werden. Ausgenommen bleiben solche künftige Verletzungsfolgen und

Schmerzen, deren Eintritt noch nicht vorhersehbar ist oder deren Ausmaß auch nicht so weit abgeschätzt werden

kann, dass eine Globalbemessung möglich ist. (T1)
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Beis wie T1 nur: Künftige, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartende körperliche und seelische

Schmerzen müssen einbezogen werden. (T2)
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Auch
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Vgl; Beisatz: Stehen künftige, zeitlebens zu erduldende Schmerzen des Verletzten im Grunde fest, können sie

jedoch nach ihrer Dauer und Intensität der einzelnen Schmerzattacken nicht "eingegrenzt" (= festgestellt) werden,

weil solche Schmerzen von nicht vorauszusehenden willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen des

Verletzten abhängen, dann sind diese Schmerzen einer unter Anwendung des § 273 ZPO dennoch einer

Globalbemessung zu unterziehen. (T3)
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Vgl auch; Beis wie T2; Bem: Hier: Zulässigkeit einer Schmerzengeldnachforderung verneint. (T4)
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Beisatz: wenn sie vorhersehbar sind und ihr Ausmaß so weit abgeschätzt werden kann, dass eine
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Globalbemessung möglich ist. (T5)
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